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 Veröffentlicht am 22.02.1989

Norm

ArbVG §105

Rechtssatz

In den Sozialvergleich sind auch minder quali zierte Personen unter der Voraussetzung einzubeziehen, daß der

gekündigte Arbeitnehmer bereit und fähig ist, insgesamt, auch entgeltmäßig, in die arbeitsrechtliche Stellung der zum

Vergleich herangezogenen Arbeitnehmer einzutreten.
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